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Kaun, Alois Fi erlin ger, Josef Polagnoli und Johann Wally mit
je einem Stipendium für dieses Schuljahr zu betheilen, und gleichzeitig fest¬

zustellen, dass im nächsten Schuljahre ein neuer Concurs ausgeschrieben

werden wird.
Mit diesem munificenten Vorgänge der oberösterreichischen Handels- und

Gewerbekammer wurde gleichzeitig edlen Menschenfreunden ein schönes Bei¬

spiel gegeben, damit nun auch endlich auf die so wichtige und zurückgebliebene

gewerbliche Erziehung die öffentliche Aufmerksamkeit gelenkt werde.

Die Anstaltsleitung möchte sich nur die Bemerkung erlauben, dass bei

vollem Ausbau der dreiclassigen Handwerkerschule in erster Linie die Schüler

der III. Classe bei derartigen Stiftungen etc. in Betracht kommen sollten.

Wie ja bekannt ist, stehen die Schüler der I. und II. Classe im 13., bezie¬

hungsweise im 14. Lebensjahre, sind also noch principiell volksschulpflichtig.

Viele mittellose Eltern werden dementsprechend ihre Kinder nach absol¬

vierter II. Classe herausnehmen, während es im eminenten Interesse des

Gewerbes läge, dieselben weiterzuführen, resp. ihre gewerbliche Ausbildung

vollkommener abzuschliessen, als dies mit Schluss des II. Jahrganges möglich

sein kann.
SonstigesUnterstützungswesen. Dass unsere gewerbliche Lehranstalt

stark von mittellosen, wirklich armen Elementen besucht werden würde, war

von vornherein vorauszusetzen. Es kann dieser Umstand als um so erklärlicher

angesehen werden, als unbemittelte Eltern ihren Kindern bisher nur ausnahms¬

weise einen fachlichen Unterricht zutheil werden lassen konnten, während

sich nun die beste Gelegenheit dazu bietet. Leider durften in diesem Jahre

Unterstützungen nur dahin platzgreifen, dass an würdige Schüler Schulrequisiten

und Bücher, an viele auch Verbrauchsmaterialien, wenigstens in der ersten

Zeit, abgegeben wurden. Allen begründeten Ersuchen konnte übrigens selbst

in diesen Richtungen nicht entsprochen wurden. Mit schwerem Herzen mussten

wir sogar manche Bewerber abweisen oder vertrösten, glauben aber zuver¬

sichtlich, dass nach grösseren und sichtbaren Erfolgen unserer Anstrengungen

die so bewährte Mildthätigkeit von Linz und Oberösterreich uns über alle

schwierigen Situationen nach und nach hinweghelfen wird. Schon jetzt muss

übrigens constatiert werden, wie verhältnissmässig sehr vieles geschah, so zwar,

dass die Antheilnahme berufener Factoren als geradezu beispielgebend be¬

zeichnet werden muss.

Es wurden im ganzen 26 Schüler der Tagesschule und 153 Schüler

der Abend- und Sonntagschule leihweise mit allen erforderlichen Requisiten

und Lehrbüchern, und soweit dies thunlich war, auch mit den Verbrauchs¬

materialen versorgt; ausserdem erhielten eine ganze Reihe von Schülern ein¬

zelne Lehrmittel zur Benützung.

Das Ausgaben-Conto weist, wie unten ersehbar ist, einen Betrag von

fl. 1177-94 aus, von welcher Summe fl. 880-40 in Form von Lehrmitteln in¬

ventarisiert erscheinen, während fl. 297*54 für Verbrauchsmaterialien veraus¬

gabt wurden.
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